
Zahlen-Daten-Fakten
aus Ihrer Sonnen Apotheke

Wissen Sie, …



wie die Preisbildung bei 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist?
• Der Zuschlag, den die Apotheken auf ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel 

erheben dürfen, beträgt 
+ drei Prozent des Einkaufspreises
+ 8,35 Euro.

• Davon werden 1,77 Euro von der Apotheke an die Krankenkasse abgegeben 
(gesetzlich festgelegter Apothekenabschlag)!

Vom 1. Februar 2023 bis 31. Januar 2025 ist der Abschlag auf 2 Euro erhöht 
(Sonderleistung der Apothekerschaft zur schlechten Lage der Krankenkassen).

EK + 3% + 8,35 € + 19% MwSt = Verkaufspreis
VK – 2 € = Erstattungspreis durch die GKV



Beispiele:
• Ibuflam® 600mg, 20 Stück:
 Rohertrag Apo: 6,82 € Mehrwertsteuer: 2,05 €

• Eliquis®, 5mg, 200 Stück:
 Rohertrag Apo: 12,83 € Mehrwertsteuer: 41,27 €

• Ibrance®, 125mg, 21 Stück:
 Rohertrag Apo: 66,76 € Mehrwertsteuer: 393,07 €

Der Rohertrag stellt nur die Differenz von Umsatz – Materialkosten dar
(Rohertrag = VK – MwSt. – 2 € Rabatt – EK), nicht den Gewinn.
Laufende Kosten wie Personal, Miete, Energie etc. sind im Rohertrag 
noch nicht berücksichtigt!

VK: 12,84 € (ApoEK: 1,97 €)

VK: 258,46 € (ApoEK: 202,36 €)

VK: 2461,87 € (ApoEK: 2000,04 €)



wie sich Umsatz und Ertrag zusammensetzen?
Anteil am Umsatz

Rezeptpflichtige AM

Apothekenpflichtige AM

Sonstiges

Rohertrag in %
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wo der Gewinn aus den Coronajahren
gelandet ist?

• Damit haben wir die schon länger bestehende Schieflage im System 
der GKV gegenfinanziert.

• Im Coronabonus für alle Mitarbeiter.
• In den Umbaumaßnahmen.
• Und zu 42% bei unserem Finanzminister, weil so unser Gewinn 

versteuert wird.



Wie viel Geld der Versuch der Einführung des 
elektronischen Rezeptes bis jetzt gekostet hat?
Die Einführung des E-Rezepts durch das Gesundheitsministerium läuft mehr als 
schleppend. Für Hardware, Software und persönliche Heilberufsausweise wurde 
alleine für unsere Apotheke bereits mehr als 10.000 € ausgegeben. 
Vom routinemäßigen Einsatz sind wir noch weit entfernt, bisher 
haben wir erst 22 elektronische Rezepte abgerechnet.

Dass uns im Gegensatz dazu 50 Cent als Honorar pro gelöstem Arzneimittel-
Lieferengpass zugestanden wird, empfinden wir als Beleidigung! 
Das Lieferengpass-Management bindet unser Personal: wir recherchieren, 
telefonieren und erklären… Für 50 Cent Lohn würden die meisten Berufsstände nicht 
einmal den Telefonhörer in die Hand nehmen.



was eine Retaxation ist?
Die komplette oder teilweise nachträgliche Absetzung der Bezahlung des 
Rezeptes durch die Krankenkasse, obwohl der Patient von uns 
ordnungsgemäß mit dem richtigen Arzneimittel versorgt wurde!
Gerne wegen Formfehler bei der Rezeptausstellung…

Komplettabsetzung, 
weil die Diagnose 
fehlt.



Komplettabsetzung, 
weil ein „A“ fehlt 
(Dosierungshinweis des 
Arztes).



Absetzung unseres Vergütungsanteils 
von 8,35 €, weil die Dosierungsangabe 
auf dem Rezept fehlt 
(hier eine seit Jahren bestehende 
Dauermedikation).

Können Sie verstehen, warum wir penibel auf die formelle Korrektheit der Rezepte 
achten?

Durch drohende Retaxationen wird uns das Lieferengpass-Management zusätzlich 
erschwert…


